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Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

Naturnaher Wasserbau
Verstärkte Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Fischerei

in der Schutzwasserwirtschaft

Im Rahmen der Tätigkeiten des Bundes
ministeriums für Land- und Forstwirtschali 
zur Wahrnehmung der Aufgaben der Bun
deswasserbauverwaltung und des Wasser
wirtschaftskatasters ergingen zwei Erlässe 
vom 23. 12. 1971, „Allgemeine Technische 
Richtlinien für den Wasserbau -  RIWA“ und 
vom 28. 4. 1972, „Wasserwirtschaftliche 
Gesichtspunkte für einen mit Umweltschutz 
und Raumordnung optimal abgestimmten 
vorbeugenden Hochwasserschutz“

In diesen Richtlinien und Gesichtspunkten 
wurde auch der schutzwasserwirtschaftliche 
Planungs- und Projektierungsablauf behan
delt. Insbesondere wurde auf die Notwendig
keit hingewiesen, die Schutzwasserwirtschaft 
in die Gesamtwasserwirtschaft zu integrieren 
und mit den sonstigen volkswirtschaftlichen 
und raumwirksamen Planungen sowie mit 
den Zielsetzungen des Umweltschutzes abzu
stimmen.

Eine solche möglichst optimale Abstim
mung der schutzwasserwirtschaftlichen Pla
nungsvorhaben mit allen sonstigen gewässer
nahen Intentionen umschließt auch die Be
rücksichtigung des Natur- und Landschafts
schutzes sow ie der F isch ere ib e lan g e  
bei allen Fragen der Beeinflussung des 
natürlichen Abflusses der Gewässer und ihres 
Umlandes.

In den beiden vom Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft publizierten

Informationsbroschüren,,Umwelt + Wasser 
= Leben“ sowie „Hochwasser -  Muren -  
Lawinen“ wird diesen wichtigen Gesichts
punkten der Schutzwasserwirtschaft breiter 
Raum gewidmet.

Insbesondere die zweitgenannte Schrift 
enthält in den beiden Abschnitten über das 
Wesen und die Leitlinien des naturnahen 
Wasserbaues konkrete fachliche Ausführun
gen über die zu berücksichtigenden Mo
mente. So sind alle flußbaulichen Maßnah
men, schon beginnend bei der Trassenfüh
rung unter dem Gesichtspunkt der mög
lichsten Erhaltung der bisherigen ökolo
gischen Verhältnisse und des bisherigen 
Landschaftsbildes zu projektieren und aus
zuführen; bestehende gut ausgebildete 
natü rliche Uferzonen sind wie immer möglich 
zu erhalten und in die neuen Trassenführun
gen und Uferausbildungen der Gewässer zu 
integrieren; die durch Abschneidung von 
Flußkrümmungen anfallenden Gelände
flächen sind als Restgrundstücke zur Er
haltung ihrer, die Natur und Landschaft 
prägenden Biotope im öffentlichen Wasser
gut zu belassen bzw. in dieses überzuführen, 
um die Schlägerung oft alter Baumbestände 
durch Private zu verhindern. Solche Land
schaftsinseln sind durch entsprechende Pflege 
zu erhalten und wo erforderlich zu ergänzen 
und den neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Auch neu geschaffene Gerinnestrecken sind 
naturnah und der umgebenden Landschaft
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entsprechend zu gestalten, wobei Reihen
pflanzungen zu vermeiden sind.

Um die Gesichtspunkte einer naturnahen, 
ökologisch entsprechenden und landschafts
gerechten Schutzwasserwirtschaft in Hin
kunft verstärkt zum Tragen zu bringen, 
müssen diese Momente schon im Stadium 
der Planung und Projektierung schutzwasser
baulicher Maßnahmen Berücksichtigung 
finden.

Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft wird künftig bei der Vorlage 
von Planungen und Projektierungen im 
Rahmen der Wasserbautenförderung auf die 
Einhaltung dieser Gesichtspunkte besonde
res Augenmerk legen.

Es ist daher künftig in die Ausschreibung 
von Planungen und Projektierungen die 
Forderung nach Berücksichtigung der 
formulierten Gesichtspunkte der Wasser
wirtschaft und des naturnahen Wasserbaues 
sowie nach Herstellung des Einvernehmens 
während der Planung und Projektierung mit 
den Stellen des Naturschutzes, des Land

schaftsschutzes und der F isch ere i aufzu
nehmen. Die Erfüllung dieser Forderung ist 
vom Durchführenden der Planung oder 
Projektierung im entsprechenden Techni
schen Bericht der Operate nachzuweisen.

Es ergeht daher die Einladung an alle mit 
schutzwasserwirtschaftlichen Planungen und 
Projektierungen befaßten Stellen, die erfor
derlichen Maßnahmen im Sinne der vor
stehenden Ausführungen zu treffen, damit 
sichergestellt ist, daß in Hinkunft auch die 
Interessen des Landschaftsschutzes, des Na
turschutzes und der F isch ere i im Rahmen 
der gemeinsam formulierten Zielsetzungen 
für eine gesamt wasserwirtschaftlich inte
grierte sowie mit Raumordnung und Um
weltschutz optimal abgestimmte Schutzwas
serwirtschaft im Wege der Planung, Pro
jektierung, Baudurchführung und Instand
haltung nach den einschlägigen Bestimmun
gen des Wasserbautenförderungsgesetzes 
effektiv zur Verwirklichung gelangen.

Der Bundesminister: 
W eihs

F ritz  M erw ald

Der Genuß und Reiz des Drilles

Vor Jahren daubelten wir in einem Donau
hafen. Neben Näslingen und einigen Brach
sen fingen wir auch einen etwa 70 Zenti
meter langen Hecht. Der Fisch fiel uns sofort 
auf, weil er beinahe zum. Skelett abgemagert 
war. Wie ich ihn ausnahm, fand ich in seinem 
Magen einen bereits angerosteten Drilling an 
einer etwa 0.30 Millimeter starken Kunst
faserschnur. Es ist wohl verständlich, daß 
mich dieser Fang erschütterte. Da hatte ein 
sogenannter Sportangler mit einer Schnur, 
die etwa eine Tragkraft von einem Kilo
gramm besaß, wahrscheinlich mit einem 
toten Fischchen auf Hechte gesponnen. Lei
der hatte er das Glück, daß ihm ein guter 
Hecht an die Angel ging. Wie mit ziemlicher 
Sicherheit zu erwarten war, riß der heftig

Kämpfende die zu dünne Schnur ab und 
entkam. Was dann geschah kann man sich 
unschwer vorstellen.

Das Bild des erbärmlich abgemagerten 
Hechtes steht heute noch vor meinem in
wendigen Blick. Welche Schmerzen mag er 
ertragen haben, weil ein Mensch aus Rück
sichtslosigkeit oder Unkenntnis mit einer 
Schnur fischte, mit der man auf Rotaugen 
nicht aber auf Hechte angeln sollte. Ich nenne 
eine solche Handlungsweise — man möge 
mich deswegen nicht steinigen — eine ver
dammte und durch nichts zu rechtfertigende 
Gemeinheit.

Früher als man noch mit Schnüren aus 
Hanf oder anderem Material fischte, be
achtete man vor allem deren Durchmesser
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